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Forschungsbedarf	und/oder	praxisbezogene	Bedarfslage	

Die	Bundesregierung	rechnet	bestimmten	Rocker‐Vereinigungen	ein	Betätigungsfeld	im	Bereich	
der	schweren	und	organisierten	Kriminalität	zu.	Diesen	Aktivitäten	soll	unter	Anderem	mittels	
einer	 Verschärfung	 des	 Vereinsgesetzes	 (VereinsG)	 entgegengetreten	 werden,	 die	 am	
16.03.2017	in	Kraft	getreten	ist.	In	§§	9	Abs.	3,	20	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5,	Satz	2	VereinsG	wird	sämt‐
lichen	Vereinigungen	die	Nutzung	von	Kennzeichen	verbotener	Vereine	 sowie	solcher,	die	mit	
denen	 eines	 verbotenen	 Vereins	 im	 Zusammenhang	 stehen,	 untersagt.	 Verstöße	 gegen	 dieses	
gefahrenabwehrrechtliche	Verbot	sind	unter	Strafe	gestellt.	

In	 der	 polizeilichen	 Praxis	 hat	 sich	 bei	 der	 Anwendung	 dieser	 Normen	 ein	 unsystematischer	
„Flickenteppich“	entwickelt.	Teils	werden	die	Vorschriften	sehr	weit	ausgelegt:	Neben	den	Sym‐
bolfiguren	der	großen	Rockervereinigungen	werden	auch	Schriftzüge	deren	Unterstützer	 (sog.	
Supporter),	„Buttom‐Rocker“	(Ortsbezeichnungen),	szenetypische	Schriftarten	(z.	B.	die	Schrift‐
art	„Hessian	Regular“)	und	sogar	Clubfarben	als	verbotene	Kennzeichen	bewertet.	Dementgegen	
hatte	der	Bundesgerichtshof	mit	Blick	auf	die	zu	gewährleistende	Meinungs‐	und	Vereinigungs‐
freiheit	noch	eine	einschränkende	Anwendung	der	Vorgängerregelungen	verlangt.	In	der	neue‐
ren	untergerichtlichen	Rechtsprechung	konnte	sich	noch	keine	einheitliche	Linie	herausbilden.	
Während	etwa	das	Amtsgericht	Kassel	an	die	restriktive	Linie	des	Bundesgerichtshofs	anknüpft,	
stützt	 das	Amtsgericht	München	 eine	 eher	 großzügige	 Verbotspraxis.	 Von	 den	Rockergruppie‐
rungen	der	Hells	Angels,	der	Bandidos	sowie	des	Gremium	MC	wurden	zudem	Verfassungsbe‐
schwerden	zum	Bundesverfassungsgericht	gegen	die	neugeregelten	„Kuttenverbote“	eingebracht.	

Angesichts	der	skizzierten	Rechtsunsicherheiten	stellt	sich	in	der	polizeilichen	Praxis	die	Frage,	
wie	weit	 die	 neuen	 vereinsrechtlichen	Verbotsnormen	 reichen	und	wie	 sie	 rechtssicher	 anzu‐
wenden	sind.	

Methodenauswahl	

Die	aktuellen	Regelungen	über	vereinsrechtliche	Kennzeichenverbote	werden	zunächst	anhand	
ihrer	Entstehungsgeschichte	und	den	damit	verfolgten	Zielsetzungen	erschlossen.	Hiernach	er‐
folgt	ein	Abgleich	mit	

 der	Rechtsprechung	zu	den	Kennzeichenverboten‐alt,	
 der	Rechtsprechung	zu	§	86a	StGB,	
 der	Rechtsprechung	zu	den	Kennzeichenverboten‐neu.	

Im	Anschluss	daran	wird	der	Frage	nachgegangen,	ob	die	Ergebnisse	einer	verfassungsrechtli‐
chen	Prüfung	Stand	halten.	



Ergebnisse/Lösungsvorschläge	

Normativ	 prägend	 bei	 der	 Ergebnisfindung	muss	 die	 höchstrichterliche	 Rechtsprechung	 sein.	
Grundlegend	und	im	Ergebnis	bindend	hat	der	Bundesgerichtshof	den	Begriff	des	vereinsrechtli‐
chen	Kennzeichens	geschärft	und	in	Bezug	auf	Verwendungsverbote	grundrechtliche	Aspekte	in	
den	Vordergrund	gerückt.	Mit	Blick	 auf	die	Tabuisierungswirkung	vereinsrechtlicher	Kennzei‐
chenverbote	 verweist	 das	Gericht	 vergleichend	 auf	 die	Dogmatik	 und	die	Rechtsprechung	 zur	
Strafnorm	des	§	86a	StGB.	Diese	Aspekte	sind	nutzbar	zu	machen.	Mit	dem	Ergebnis,	dass	ver‐
einsrechtliche	Kennzeichenverbote	in	ganz	erheblicher	Weise	die	Meinungs‐	und	Vereinsfreiheit	
nicht	verbotener	Vereine	 sowie	deren	Mitglieder	beschränken.	Derartige	Eingriffe	können	nur	
dann	in	verfassungsrechtlich	gebotener	Weise	eingehegt	werden,	wenn	sich	die	Möglichkeit	ei‐
ner	einschränkenden	Auslegung	der	 im	Wortlaut	weit	gefassten	Neuregelungen	in	§§	9	Abs.	3,	
20	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5,	Satz	2	VereinsG	finden	lässt.	

Das	Gebot	 verfassungskonformer	Auslegung	und	Anwendung	 richtet	 sich	 insbesondere	 an	die	
Polizeipraxis.	Diese	darf	sich	dann,	wenn	es	mehrere	Auslegungsmöglichkeiten	gibt,	von	denen	
mindestens	eine	zur	Verfassungswidrigkeit	 führt,	während	mindestens	eine	andere	die	Verfas‐
sungskonformität	 der	 Vorschrift	 gewährleistet,	 nur	 für	 die	 grundrechtsschonendere	 Variante	
entscheiden.	

Handlungsempfehlungen	für	die	polizeiliche	und	polizeinahe	Praxis	

Die	Referenten	 geben	 einen	Überblick	 über	 die	 aktuell	 in	 Gebrauch	 befindlichen	Kennzeichen	
verbotener	und	nicht	verbotener	Rockervereinigungen.	Unter	Analyse	der	einschlägigen	Recht‐
sprechung	 wird	 erläutert,	 welche	 dieser	 Kennzeichen	 der	 geltenden	 Neuregelungen	 der	 §§	 9	
Abs.	 3,	 20	Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 5,	 Satz	 2	VereinsG	unterfallen	und	deren	 öffentliche	Verwendung	
strafrechtliche	 Sanktionen	 nach	 sich	 ziehen	 kann.	 Erörtert	wird	 zudem	 die	 Frage,	 ob	 die	 ein‐
schlägigen	Normen	des	VereinsG	verfassungsrechtlichen	Bedenken	 ausgesetzt	 sind	und	ob	 in‐
soweit	 eine	 verfassungskonformen	 Auslegung	 bzw.	 Anwendung	 durch	 die	 polizeiliche	 Praxis	
geboten	 ist.	 Schließlich	wird	 auf	mögliche	 Einschränkungen	 der	 Strafbarkeit	 eingegangen,	 die	
sich	etwa	bei	einer	nicht‐öffentlichen	Verwendung	der	Kennzeichen	oder	aus	dem	Umstand	er‐
geben,	 dass	 deren	 Gebrauch	 der	 staatsbürgerlichen	 Aufklärung,	 der	 Kunst	 oder	 der	 Wissen‐
schaft,	der	Forschung	oder	der	Lehre,	der	Berichterstattung	über	Vorgänge	des	Zeitgeschehens	
oder	ähnlichen	Zwecken	dient.	
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